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schändet werden müßte. Im vorliegenden Falle könnte im

Amte se,lbst ein Grund/ wenn nicht zu einer mildern Straft/
doch wenigstens zu einer schonenden Beurtheilung-d.eö Ver-
irrten gesucht/ und sein unnatürliches Vergehen als Folge
deö unnatürlichen CölibatS angesehen werden.

Aus Appenzell Jnnerrhoden.
-st-j - /g ^
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Den 29. Mai waren in Appenzell Neu» und Alt-Räthe

versammelt/ deren wesentliche Verhandlungen besonders in
folgenden Punkten bestunden :

An dicStelledeS Hrn.Zeugherrn Thälerwurdc erwählt:
Hr. Rathsherr Jakob Broger/ und anstatt Hrn. Reichs-

vogt Graf/ Hr. Hauptmann Kellenberger in Oberegg;
auch alle andern administrativen Aemter/ deren Besetzung

in der Competenz dieser Behörde liegt/ wurden durch neue

ersetzt/ wie z. B. die Salzverwaltung, die Hr. Alt-Land-
ammann Fäßler besorgte, dem Hrn. Hauptmann Jo s. Dörig
auf ein Jahr übertragen. Zum Verwalter deS hiesigen und

der beiden in Ausserrhoden liegenden Nonnenklöster fiel die

Wahl für den entlassenen Hrn. Landammann Brühlmann
aufdcn jetzigenHrn. Landammann und Pannerherrn Dr. Eng-
ster; endlich wurden auch noch die Stellen eines Waisen,
amtöverwalterS und StandeSbotcn durch Neuerwählte besetzt.

Schon lange wünschte weit aus der größere Theil der

Bewohner der Gemeinde Brüllisau, aus vollwichtigen
Gründen ihr Filial in eine Pfarrei umgeschaffen zu

sehen; ihr Gesuch wurde aber unter der vorigen Re.

gierung immer wieder verschoben oder zurückgewiesen. —
Voll Vertrauen auf ihre neugewählte Obrigkeit erschienen

nun vor Neu- und Alt-Räthen circa sto Mann, und wieder-

holten ihre unter der vorigen Regierung oft angebrachte

Bitte um Erhaltung einer Pfarrei. Der Große Rath wür-

digte ihre Bitte nicht nur seiner Aufmerksamkeit/ sondern
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bewilligte ihnen, unter den von denselben eingegangenen Ver,
pflichtungen, die Pfarrei, und schritt auch sogleich zur
Wahl des ersten Pfarrers, die auf den früher als Curat
in Brüllisau angestellten Hrn. bischöflichen Commissariats,
SekretariuS Joh. Anton WeiShaupt fiel.

Unter den fernern Verhandlungen gieng auch ein Be,
fchluß dahin, daß Hr. Alt-Landscckelmeisier Moser, der,
laut Uebergabe seiner Rechnung, dem Landseckelmcistcramt

die Summe von 8402 fl. 2 kr. schuldet, diesen Betrag bis
auf nächst zu haltenden JnstruklionSrath auf den Kanzleilisch

zu legen habe, und dann die Versammlung über zweckmäßige

Verwendung dieses Geldes eintreten soll.

Die Revision deS Gesey. oder des Landbuches kam

auch wieder zur Sprache ; neuerdings dem Wunsche der Lands-

gemeinde gemäß, wurde erkannt, eine Kommission zu er,
wählen, die sich mit diesem Gegenstand beschäftige, und dem

Großen Rathe von Zeit zu Zeit das Resultat ihrer Arbeiten

zur Einsicht mitzutheilen habe, damit dann successive die

bearbeiteten Punkte einer hohen Landögemcinde zur Annahme
oder Verwerfung vorgelegt werden können.

Einnahmen und Ausgaben des Kantons Appenzell
A. Rh. von der Frühlings-Rechnung iö27 an, bis

zu derjenigen von 1828.

Einnahmen.
Zinse von Kapitalien, Gütern und

Waiden 4490 fl. 19 kr.
Bußen und EhegcrichtSgcbühren 4289 - 12 -
Riederlassungögcbühren 86 24 -
Hausirgcbührcn 201 - 67

Uebertrag 9067 fl. 62 kr.
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